
ORTSGEMEINDE HÏNZ!./EILER

SATZUNG
über

die Ände rung des Beba Iillng ù t)Lanes tfAuf dem Ackerwegtr der Ortsgemeinde

Hinzweiler im vereinfachten Verfahren nach $ 13 Abs. 1 des Baugesetz-

buches (gauGB)

Auf Grund des $ '10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 8.12.198,6
(BcBI. f . S, 22fi) fn Verbindung mi!_! 86 der Landesbauo{dlqç
Rtreinland-Pfalz (lgauO) vom 28.11.1986 (CV¡f . S.. 3O7) und I 24-der
Gemeindeoronunt iuir-niráinrãnã-pf aíz- (cerio) vom 1.4.12..1973 _(qvql.s.41t)
ft"t Oer grtsgeñeinderat Hinzweiler in seiner Sitzung am 1J.5.1990
¿i" iolgende Satzung über-die vereinfachte {"dgrunç_des_BebauungsplanesnAuf deñ Ackerr¡regrr [emäß $ 1] des Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen'
die hiermit bekanntgemacht wlrd¡

$1

Dache ind eckungen

ZLff. 2.4 der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen erhä]t folgende
Neufassung:

Bei der Dacheindeckung dürfen ausschl-ießIich Farben von ziegelrot
bis rotbraun verwendet werden.
Dacheindeckungen in den Farbtönen hellgrau über dunkelgrau bis
schwarz sind nicht zulässig.

$2
Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung 1n Kraft.

Auf die nachgenannten Vorschriften wird hingewiesen:

1. Hinweis auf Fälligkelt und Er Iöschen der Entschädigungsansprüche
ie Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB)($ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sow

vom 8.12.1986 (gCg1. r S. 22

Auf die vorschriften des $ L+4 Abs. l Satz '1 und 2 sowle Abs. 4 BauGB
über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Ver-
mögensnachtellen sõwiã über ctle Fälligkeit und das Erlöschen ent-
spiechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.
Danach kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangelr
wenn dle in den $$ 39 bis-42-BauGB bezãichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind.-gr kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbei-
fühien, daß er die Lelstung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschäd igungspflichtigen beantragt .

Ein Entschädigungsanspruch erllscht, wenn nicht innerhalb von drel
Jahren nach AË]aüf de; Kal-enderjahrås in dem die ln $ 44 Abs, 1_Satz 1

BauGB bezeichneten Vermögensnacñteile eingetreten sind, dle FäIlig-
keit des Anspruches herbeigeführt wird.

-2-
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2. Hinweis ouf die Geltendmochung der Verletzung von Verfohrens- und Form-

vor schriften sowie von Möngeln der Abwögung ( 00 214 und 215 des Bougesetz-

buches (g uGB ) vom 8.\2.1986 BGBI . T S. 2253

Es wird dorouf hingewiesen, doß die Verletzung der in g 214 Abs. I Nr' I und 2

BouGB bezeichnete n Verfohrens- und Formvorschr iften donn unbeochtlich ist' wenn

sie nicht innerholb ei nes Johres'seit dleser Bekonntmochung schrif tl ich gegen-

über der Ortsgemeinde geltend g emocht worden ist. Mönge I der Abwögung sind

ebenfol Is unbeochtlich, wenn sie nicht innerholb von 7 Johren seit dieser

Bekonntmochung gegenüber der Ortsgeme inde geltend gemocht worden sind' Der

Sochverholt, der die Verletzung von Verfohrens- und Formvorschriften oder den

Mongel der Abwögung begrÜnden soIl, ist dorzulegen'

3 Hinweis ouf d e Rechtsfol des 0 24 Abs. ó Gem0 Rhe nlond-Pfolz,

Eine Verletzung der Bestinrmungen über
l. lrr""¡,lreßuÃgsgrÜnde (g 22 Abs' I GemO) und

2. dLe Einberufung und die Togesãianung von Sitzungen des grtsgemeinderotes

(g 34 Gemg) ist uÃbeochtlich, wenn sie nicht innerholb eines Johres noch der

öffentlichen Bekonntmochung ¿." S"ttrng schr:ftlich unter Bezeichnung der

Totsochen, die elne solche Rechti,r".l.i=ung begrÜnden können' gegenÜber der

Gemeindaverwoltung geltend gemocht worden ist'

ler, den 7.199O

( xre in)
Ortsbürgerme j-ster
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ORTSGEMET}¡DE HIi\ïZWEILER

Vere infachte
0rtsgemeinde

Hinzweiler, den jO.1 .1990

Änderung des tsebauungsplanes frAuf dem Ackerweg'r der
Hinzwe iler;

BEGRLiNDUI\G

1 . All-gemeines
Der Ortsgemeinderat Hinzlveiler hat in sej-ner Sitzung am 26.10.1989
beschlossen, den mit Bescheid der Kreisverwaltung Kusel vom 10.6.1983
genehmigten und seit 7.7.1993 rechtsverbindlichen Bebauungsplan
ttAuf dem Ackerwegrr der Ortsgemelnde Hinzweiler im vereinfachten
Verfahren nach $ 13 Abs. '1 BauGB hinsichtlich der Dacheindeckungen
zv ändern.

Durch die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes wird nur die
äußere Gestaltung der baulichen Anlagen an die sich im Rahmen der
Dorferneuerung geänderten Anschauungen wie folgt angepaßt:

Dachelndeckunsen:
'Ziff, 2,4 der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen schreibt vor, daß
die Dacheindeckung en nur mit dunkel eetöntem Material erfol- gen dürfen.

ZwischenzeLtlich wurden drei Bauvorhaben entgegen diesen Festsetzungen
mit roten bzw. rotbraunen Ziegeln eingedeckt, weshaJb nunmehr Ziff. 4
der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen folgende Neufassung erhäIt:
ftBeÍ der Dacheindeckung dürfen ausschl-ießlich Farben von ziegelrot
bis rotbraun verwendet werden.
Dacheindeckungen in den Farbtönen hellgrau über dunkelgrau bis
schwarz sind nicht zulässig.tt

Die roten Dacheindeckungen fügen sicn besser in
der Dachstrukturen im bebauten Ortsbereich ein.
die roten Eindeckungen gewtinscht werden, ist im
unbebaut.

das Erscheinungsbild
Das Gebiet, in dem
wesentlichen noch

2. Flanungsziel
Durch die Änderungen der textlichen iestsetzunsen wird die gestalterisch
Zt-ei.setzung erreicht.

3. Erschließung
Durch die Änderung werden keine weiteren Erschließungsmaßnahrnen
erforderlich.

4. Flächeneröße
Die Flächengröße von ca. l rr} ha bl-eibt unverändei't.
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5. Flöchennutzunqsolon

Der Bebouungsplon ist im Flöchennutzungsplon ousgewiesen. Die vereinfochte
Anderung bert¡hrt nicht die Grenzen des Bebouungsplones.

ó. Kosten der Erschließung

Durch die vereinfochte Änderung werden keine zvsötzLichen Erschließungsmoß-
nohmen erforderlich.
7. 0rdnunq des Grund und Bodens

DÍe Ordnung des Grund und Bodens ist vollzogen; weitere Moßnohmen werden

nicht erforderlich.

8. Grundzüqe der Plonung

Durch die Änderungen werden die Grundzüge der Plonung des genehmigten
Bebouungsplones nicht berÜhrt.

Die für diesen Bebouungsplon bereits bestehende Konzeption der Ordnung der
stödteboulichen Entwicklung, die sich ous der Gesomtheit und Zusommehschou

der bestehenden plonerischen Festsetzungen ergibt, bleibt in ihrem grund-
sötzlichen Chorokter unongetostet.

(llein)
urtsbu rgerme I ste r
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zAz trLgo' aaÌrz l*¿>ot¡t<:¡
\l ert;nr e¡sve rme rk e fúr vereL nfochte Änderunq des Bebouungsolones noch

6 l3 ScuGB

Der Ortsgerneinderot hot om .. |k'.'I.Q:.1-?-e.ç1.. die Auf stellung dieses ÄnCe-

rungsolones beschlossen (0 2 nUs. I BouGB).

2 Der' 0rtsgeme inderot hot qm

plcnes beschlossen.
. 39'.q!, !3:i! die Annohme dieses Bebcuungs-

3. Den Eigent,ümern der vonzaSchreiben vom

d Stellen, die Tröger öffent-
.. Gelegen-

..V.elrr.c2<... dieser Beteiligten hoben in ihren Stellungnohmen den Änderungen
w i i e r s o r o c h e n . D i qse-€+e}*uegir+ehmeR--wueéen-el-s-9edenken--t+e4-An+egvngen-b e-
hcnCeft--9nd-vem 0etSgeme-i-nde.r.eè-sm .. ¡..... ¿ ¡. '. ¡ ¡.1... gep'rti$-t.

^Dcs--E-rg:ebni-s= deF P-r.üf ung wurde den Wi.derspruchsf ührern mi t Schreibeñ vom

;.'.;;-;-.-i'r'îì-i'-.T-ii-j;;:... mitgeteilt (0 -t3 BquGB i.V.m. 0 3 ¡Us'-'*€o'¡z 4

und 6 BquG&)-.

4. Der Ortsgemeinderot hot cm
45.. 5. 4.9!JÐ diese.n Bebouungsplon mit Cen

l0 BcuGB i.V.m. 0 A0textlichen Festsetzungen ols Sctzung
Abs. ì LBouO).

beschlossen ( g

den
r2-.G 135

sbürgermeister'-

5. Di.e Kreisverwqltu Kusel -qI

den Ãnderunqeñ betroffenen GrundstÜcke wurde mit
lV'.15i€P.. . .: . . Gelegenheit zur SteI lungnohme

gegeben (0 l3 BouGB).

Den von den Änderungen berührten Behörden un

licher Belonge sind, wurde mit Schreiben vom

heit zur Stellungnohme gegeben (g l3 BcuGts) -

vom .þ.1o.
gegen diese vereinfqchte Ãnderun
bestehen (0 2¿ RUs. 2 Nr. 2 GemO

Der Bebouungsplon wurde ot ....1

hot mit Schreiben
.. mitgeteilt, doß

ne RechtsbeCenken
8ó Abs. I LtscuO).

s untere
, Az. ?(4

Bcuq

leJ.Q:
g des Bebcuu
i.V.m. I l3

9.CI1.t9,3C ortsüb1 ich bekcnntgemccht

in Kroft ($ l2 Bcu

o CU g

6
(0 l2 BcuGts i.V.m. 0 8ó Abs. I LBouO).
Mi.t dieser Bekonntmcchung tritt der Bebquungsplcn

k)^z->es&r:, den . . 1?.?.7 .!?.] '/

tsbürgermej.sier-
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